
Bekanntmachung des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe 
Paunzhausen – Schweitenkirchen - Kirchdorf

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 
des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe 
Paunzhausen – Schweitenkirchen – Kirchdorf 

(Wasserabgabesatzung – WAS –)
vom 09.12.2019

Auf Grund von Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 
und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckver-
band Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen – Schweitenkirchen – Kirchdorf 
(im Folgenden: Zweckverband) folgende Satzung:

§ 1 
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversor-
gung für das Gebiet

Paunzhausen
Schweitenkirchen	 �ausgenommen der Gemeindeteile Geisenhausen, Prei-

nerszell, Großarreshausen, Kleinarreshausen, Neukas-
lehen, Westing, Aign, Stelzenberg, Hueb, Birketbaur, 
Feldhof, Peiglmühle

Kirchdorf	 �ausgenommen der Gemeindeteile Wippenhausen, Burg-
hausen, Unterberg, Esterndorf, Hahnbach, Schnotting

Au i.d. Hallertau	� mit den Gemeindeteilen Abens, Dellnhausen, Gruban-
ger, Harham, Hemhausen, Held, Herbersdorf, Hirnkir-
chen, Holzhof, Kranzberg, Mooshof, Neuhuber, Pieden-
dorf, Scheckenhausen, Trillhof

Allershausen	� mit dem Gemeindeteil Aiterbach
Wolfersdorf	 �mit den Gemeindeteilen Billingsdorf, Heigenhausen, 

Jägersdorf, Oberhaindlfing, Ruhplazing, Unterhaindl-
fing, Wölfing

Zolling	 �mit dem Gemeindeteil Palzing
Hettenshausen	 �mit den Gemeindeteilen Entrischenbrunn, Ehrensberg, 

Harres, Leiten, Schaibmaierhof, Streitberg, Winden
Pfaffenhofen / Ilm	 �mit dem Gemeindeteil Siebenecken sowie der Müll-

verwertungsanlage Ingolstadt (Deponie Eberstetten II; 
Standort: Staatsstraße 2045, 85276 Pfaffenhofen, Orts-
teil Eberstetten)

Wolnzach	 �mit dem Gemeindeteil Gschwend

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt der 
Zweckverband.

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Stra-
ßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, soweit nichts Abwei-
chendes vereinbart ist.

§ 2 
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhän-
gende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Ei-
gentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn 
es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des 
Grundbuchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen 
sind zu berücksichtigen.

(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten 
auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt 
und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeu-
tung:
Versorgungsleitungen	� sind die Wasserleitungen im Wasserversor-

gungsgebiet, von denen die Grundstücksan-
schlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse)	� sind die Wasserleitungen von der Abzweig-

stelle der Versorgungsleitung bis zur Überga-
bestelle; sie beginnen mit der Anschlussvor-
richtung und enden mit dem Ausgangsventil.

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse
(verzweigte Hausanschlüsse)	� sind Hausanschlüsse, die über Privatgrund-

stücke (z. B. Privatwege) verlaufen und mehr 
als ein Grundstück mit der Versorgungslei-
tung verbinden.

Anschlussvorrichtung	� ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus 
der Versorgungsleitung, umfassend Anbohr-
schelle mit integrierter oder zusätzlicher 
Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperr-
armatur samt den dazugehörigen technischen 
Einrichtungen.

Ausgangsventil	� ist die erste Absperrarmatur hinter dem Was-
serzähler.

Übergabestelle	� ist das Ende des Grundstücksanschlusses 
hinter dem Ausgangsventil im Grundstück/
Gebäude.

Wasserzähler	� sind Messgeräte zur Erfassung des durchge-
flossenen Wasservolumens. Absperrventile 
und etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind 
nicht Bestandteile der Wasserzähler.

Anlagen des Grundstückseigentümers
(= Verbrauchsleitungen)	� sind die Gesamtheit der Anlagenteile in 

Grundstücken oder in Gebäuden hinter der 
Übergabestelle; als solche gelten auch Eigen-
gewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder 
teilweise im gleichen Gebäude befinden.

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebau-
bares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maß-
gabe dieser Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und 
mit Wasser beliefert wird.

(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grund-
stücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. 2Der Grund-
stückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- oder landes-
gesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung 
hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Welche 
Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt der 
Zweckverband. 4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum An-
schluss berechtigenden Versorgungsleitungen dar.

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine be-
stehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen 
der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen 
Gründen dem Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder be-
sondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer über-

nimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und 
leistet auf Verlangen Sicherheit.

(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Be-
trieb von Wärmepumpen. 2Der Zweckverband kann ferner das Anschluss- und 
Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschränken, 
soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich 
ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, 
auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ein Anschlusszwang besteht 
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 
angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benut-
zungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benut-
zungszwang). 2Gesammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für 
Zwecke der Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewa-
schen verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegen-
stehen. 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die Grund-
stückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 5Sie haben auf Verlan-
gen des Zweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf An-
trag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus 
besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich beim Zweckverband einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufs-
vorbehalt erteilt werden.

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche 
Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvor-
schriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. 2Gründe der 
Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbe-
sondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf 
i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser 
erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benut-
zung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Wei-
terverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage 
hat der Grundstückseigentümer dem Zweckverband Mitteilung zu machen; 
dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentli-
che Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 2Er hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine 
Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei 
einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungs-
einrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) 
oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauf-
fangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8 
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder ver-
pflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Be-
nutzungsverhältnis begründen.

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung 
und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann 
in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sach-
gerecht ist.

§ 9 
Grundstücksanschluss

(1) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, ange-
schafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
2Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein.

(2) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er bestimmt auch, wo und an 
welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 3Der Grundstückseigentümer ist 
vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wah-
ren. 4Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers 
nachträglich geändert werden, so kann der Zweckverband verlangen, dass die 
näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer geson-
derten Vereinbarung geregelt werden. 5Soll auf Verlangen des Grundstücksei-
gentümers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Stra-
ßengrund hergestellt werden, kann der Zweckverband verlangen, dass die 
näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer geson-
derten Vereinbarung geregelt werden.

(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die 
sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Der Zweck-
verband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. 3Der Grund-
stückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung 
des Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen 
sowie sonstige Störungen unverzüglich dem Zweckverband mitzuteilen.

(5) Das Benutzen der gemeindeeigenen Straßen zur Führung der Anschlusslei-
tung ist im erforderlichen Umfang kostenlos zu gestatten.

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Er-
richtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Über-
gabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage 
oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlas-
sen, so ist er neben dem anderen verpflichtet.

(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten 
werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass 
Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen 
sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

3Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht 
auf Gefahr des Grundstückseigentümers.

(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert 
werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigen-
tümers gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine ein-
wandfreie Messung zu gewährleisten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der 
Anlage ist nach den Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen.

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich 
geändert wird, sind dem Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fer-
tigung einzureichen:
a) �eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und 

ein Lageplan,
b) �der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,
c) �Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
d) �im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten.

2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband aufliegenden 
Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den 
Planfertigern zu unterschreiben.

(2) 1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmun-
gen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband 
schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unter-
lagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt der Zweckverband nicht zu, 
setzt er dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur 
Berichtigung. 4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 
5Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, 
den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von 
der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Aus-
führung der Anlagen.

(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung 
des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Genehmigungspflicht nach 
sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestim-
mungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur 
durch den Zweckverband oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, 
das in ein Installateurverzeichnis des Zweckverbandes oder eines anderen 
Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 2Der Zweckverband ist 
berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an 
Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zu-
stimmung des Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls sind sie auf 
Anordnung des Zweckverbandes freizulegen.

(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen beim 
Zweckverband über das Installationsunternehmen zu beantragen. 2Der An-
schluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen 
durch den Zweckverband oder seine Beauftragten.

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckverband Aus-
nahmen zulassen.

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentü-
mers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Er hat auf erkann-
te Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung 
verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebli-
che Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckverband berechtigt, den An-
schluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben 
ist er hierzu verpflichtet.

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie 
durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt der Zweckverband 
keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn er 
bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder 
Leben darstellen.

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten 
des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu ange-
messener Tageszeit den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden 
Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, 
zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser 
Satzung und die vom Zweckverband auferlegten Bedingungen und Aufla-
gen erfüllt werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen 
und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauf-
tragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräu-
me im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. 
auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher 
verständigt.

(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für 
die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
2Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbe-
triebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzu-
haltende Leistung wesentlich erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweckverband 
für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten 
nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

§ 14 
Grundstücksbenutzung

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitun-
gen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im 
Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
die an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen 
oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die 
die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
3Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der be-
absichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen ver-
langen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 
2Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu tragen, soweit die Ein-
richtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

� · Fortsetzung siehe nächste Seite

Nummer 29� Donnerstag,
� 27. Dezember 2019Amtsblatt des Landratsamtes Freising


